
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 

Preise 

Die Materialpreise wie auch die Bearbeitungskosten verstehen sich per Stück. Die Preise sind nach Abnahmemenge abgestuft, die 

entsprechenden Mengenpreise finden daher Anwendung. Die Preise sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert 

werden. 

 

Flächenberechnung 

Die Oberfläche wird von 1 : 1 berechnet (auf ganze Aufgerundet). Mindestmassberechnung Glas und Bearbeitung = Spezialtarif. Für 

Modellscheiben werden die Flächen des kleinstmöglichen Rechtecks, resp. Quadrats berechnet. 

 

Mindestwarenwert 

Mindestfakturabetrag inkl. Kleinmengenzuschlag Fr. 30.00 (exkl. MwSt.). 

 

Massänderungen 

Für telefonisch erteilte Glasmasse übernehmen wir keine Haftung. Bestellungen werden schriftlich bestätigt, ausgenommen einzelne Gläser. 

Die aufgeführten Glastypen und Masse sind verbindlich. Allfällige Fehler müssen umgehend gemeldet werden, andernfalls liegt das Risiko für 

fehlerhafte Lieferung beim Besteller. Werden nach schriftlicher Bestätigung Massänderungen übermittelt, entstehen unterschiedliche Kosten: 

Zuschnitt des Glases nicht erfolgt = Bearbeitungsgebühren Fr. 30.00. Zuschnitt des Glases bereits erfolgt = Glas wird inkl. Verschnitt 

berechnet. 

 

Formzuschläge 

Für Modellscheiben werden Modellzuschläge verrechnet. Für die Ausführung von Modellscheiben sind uns arbeitsfähige Zeichnungen oder 

Schablonen zur Verfügung zu stellen. Werden Schablonen benötigt, müssen diese in der genauen Glasgrösse und aus widerstandsfähigem 

Material gefertigt sein, z.B. Hartpavatex usw. Scheiben sind franko Domizil anzuliefern, oder können bei Glaslieferungen unserem Chauffeur 

abgegeben werden. 

 

Verpackung 

Die Verpackung wird durch uns bestimmt. Glastransportwagen und Kisten stellen wir unseren Künden für max. 30 Tage zur Verfügung. Bei 

nicht Rückgabe wird ein entsprechender Mehrpreis in Rechnung gestellt. Das Risiko des Glasbruchs gehen mit Abholen, oder dem erfolgten 

Ablad an den Besteller über. 

 

Lieferung 

Per Camion: Für Aufträge unter Fr. 300.00 Warenwert per Auftrag verrechnen wir eine Transportpauschale von Fr. 15.00 pro 

Auftrag. 

Per Spediteur: Die Kosten werden speziell in Rechnung gestellt, wie auch Express- und Eilzuschläge. 

Lieferung an Dritte: Es wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 50.00 erhoben. 

 

Liefertermine 

Terminangaben in unseren Auftragsbestätigungen sind unverbindlich, werden aber wenn immer möglich eingehalten. Wird ein Liefertermin 

erheblich überschritten, so ist der Besteller nach Ansetzen einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Eine 

Schadenersatzforderung bei Überschreitung der Termine wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Eilprogramm 

Lieferzeit von Auftragseingang bis Versandbereitschaft innerhalb 2 Arbeitstage. Aufschlag 20%. Versand erfolgt nach Tourenplan.  

 

Beanstandungen 

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware sofort nach Ablieferung zu prüfen. Reklamationen können nur innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der 

Sendung anerkannt werden. Im Falle begründeter, rechtzeitig erhobener Mängelrügen liefern wir Ersatz gegen Verrechnung. Nach Rückgabe 

der beanstandeten Gläser erteilen wir eine entsprechende Gutschrift. Weitere Schadenersatzansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Zahlung 

Unserer Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen rein netto. Bei Aufträgen mit einem Warenwert von mehr als Fr. 10‘000.00 können wir 

eine Anzahlung von 1/3 verlangen. Hält der Besteller die Fälligkeitstermine nicht ein, so hat er, ohne neue Mahnung einen Verzug von 6% ab 

Fälligkeit zu entrichten. Darüber hinaus werden die restlichen geschuldeten Beträge sofort fällig. Die Ware bleibt bis zu vollen Bezahlung des 

Rechnungsbetrages Eigentum der Glissa Glas AG. 

 

Mahngebühren 

1. Mahnung Fr. 10.- / 2. Mahnung Fr. 15.- / 3. Mahnung Fr. 25.- 

 

Glasnormen 

Als Glas-Normen gelten ausschliesslich die Publikationen des SIGaB (Schweizerisches Institut für Glas am Bau). Bei Isoliergläsern gelten die 

Bedingungen des Lieferwerks. 

 

Gerichtsstand 

Als ausschliesslichen Gerichtsstand anerkennen beide Parteien Schaffhausen. 

 

Glissa Glas AG, Ebnatstrasse / Seilerweg 3, 8200 Schaffhausen 

Telefon 052 632 08 50                                Telefax 052 632 08 59 


